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Die Aufnahme in die Feuerwehr: 

Die Entscheidung, einer Freiwilligen Feuerwehr beizutreten, ist – wie die Bezeich-
nung „Freiwillige Feuerwehr“ bereits aussagt, freiwillig. Wenn man sich jedoch 
für eine Mitgliedschaft in der Feuerwehr entschieden hat und entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen zum Feuerwehrdienst verpflichtet wurde, ist man 
verpflichtet, Feuerwehrdienst zu leisten. Diese Verpflichtung endet erst, wenn 
man wieder förmlich vom Feuerwehrdienst entpflichtet wurde. 

Die Leitung der Feuerwehr liegt beim Bürgermeister der Verbandsgemeinde als 
örtlichem Träger der Feuerwehr (§ 14 Abs. 1 LBKG). Nur er kann darüber ent-
scheiden, wer in die Feuerwehr aufgenommen oder aus der Feuerwehr entlassen 
wird. Dies geschieht auf Vorschlag des jeweiligen Wehrführers.  

Voraussetzung für die Aufnahme in die Feuerwehr ist die Vollendung des 16. Le-
bensjahres und die körperliche und geistige Eignung. Wenn sich jemand für den 
Feuerwehrdienst interessiert, wendet er sich zunächst an den Wehrführer. Dieser 
trifft die Vorentscheidung, ob weitere Feuerwehrangehörige benötigt werden und 
der Bewerber für den Feuerwehrdienst geeignet ist. Sofern sich während einer 
gewissen Probezeit herausstellt, dass der Bewerber weiter am Feuerwehrdienst 
interessiert ist und sich in die Feuerwehrkameradschaft eingliedert, wird der 
Wehrführer dem Bürgermeister vorschlagen, den Bewerber zum Feuerwehrdienst 
zu verpflichten. Dazu sagt § 12 Abs. 3 LBKG: „Der Bürgermeister verpflichtet die 
Feuerwehrangehörigen durch Handschlag zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 
Aufgaben.“  Nun hat man besondere Rechte und Pflichten. 

Zu den Rechten der Feuerwehrangehörigen: 

Die Feuerwehrangehörigen nehmen ein öffentliches Ehrenamt wahr. Sie dürfen 
dadurch keine unzumutbaren Nachteile im Arbeits- oder Dienstverhältnis er-
leiden. Während der Dauer der Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Lehrgängen 
oder sonstigen Veranstaltungen der Feuerwehr auf Anforderung der Verbands-
gemeinde entfällt für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörige die Pflicht zur 
Arbeitsleistung. Sofern Übungen, Lehrgänge oder sonstige Veranstaltungen in die 
Arbeitszeit fallen, haben die Feuerwehrangehörigen ihre Arbeitgeber unverzüglich 
zu verständigen. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, das Arbeitsentgelt weiterzu-
zahlen. Das weitergezahlte Arbeitsentgelt wird dem Arbeitgeber auf Antrag durch 
die Verbandsgemeinde erstattet. 

Während des Feuerwehrdienstes besteht eine gesetzliche Unfallversicherung bei 
der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Die Unfallkasse trägt die Kosten für Unfallfolgen, 
sowohl bei Personen als auch bei Sachschäden. Bei Dauerschäden bestehen Ren-
tenansprüche. 



2  

Über diese gesetzlich Unfallversicherung hinaus hat die Verbandsgemeinde für 
die Feuerwehrangehörigen eine private Unfallversicherung abgeschlossen. 

Die Benutzung privater Kraftfahrzeuge ist nur versichert, wenn es sich um eine 
Fahrt zu Einsätzen und Übungen, zu Lehrgängen oder sonstigen Veranstaltungen 
der Feuerwehr handelt oder wenn die Benutzung des privaten PKW ausdrücklich 
angeordnet wurde. 

Nach § 35 StVO bestehen für Fahrten nach einer Alarmierung Sonderrechte, 
wenn die Überschreitung der Vorschriften der StVO zur Erfüllung der Aufgaben 
als Feuerwehrangehöriger dringend geboten ist. Die Inanspruchnahme von Son-
derrechten findet ihre Grenze, wenn andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wer-
den. Bei allem Verständnis für den Willen, einem Unfallopfer oder einem vom 
Brand bedrohten Menschen möglichst schnell zu helfen, darf dies nicht dazu füh-
ren, Leben oder Gesundheit Unbeteiligter zu gefährden. 

Zu den Pflichten der Feuerwehrangehörigen: 

Feuerwehrangehörige haben an angeordneten Einsätzen, Übungen, Lehrgängen 
und sonstigen Veranstaltungen der Feuerwehr teilzunehmen und den dort ergan-
genen Weisungen nachzukommen (§ 13 Abs. 1 LBKG). Neben dem Grundausbil-
dungslehrgang, der Ausbildung für Sonderfunktionen und Führungskräfte und 
sonstigen lehrgangsmäßigen Ausbildungen sind im Jahr mindestens 40 Stunden 
Ausbildungsdienst zu leisten (§ 9 Abs. 2 FwVO). Ein Verstoß gegen diese Pflich-
ten stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld von bis zu 
5.000,00 € geahndet werden kann (§ 37 LBKG). 

Nach § 20 GemO besteht die Pflicht zur Verschwiegenheit über solche Angele-
genheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder deren Geheimhaltung ihrer Na-
tur nach erforderlich ist, insbesondere Vorgänge, welche die privaten Verhältnis-
se einzelner Personen betreffen. Dies gilt auch nach Beendigung des Feuerwehr-
dienstes weiter.  

§ 21 GemO schreibt eine Treuepflicht gegenüber der Gemeinde vor. So dürfen 
Feuerwehrangehörige Interessen Dritter gegen die Gemeinde nicht vertreten.  

Auf folgende Bestimmungen des Strafgesetzbuches wird verwiesen: 

§ 201 Abs. 3 StGB: Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 
§ 203 Abs. 2 StGB: Verletzung von Privatgeheimnissen 
§ 331 StGB: Vorteilsannahme 
§ 332 StGB: Bestechlichkeit 
§ 353 b StGB: Verletzung des Dienstgeheimnisses 

Nach § 10 LBKG sollen Feuerwehrangehörige nicht gleichzeitig aktives Mitglied 
einer anderen Organisation oder Einrichtung sein, die neben der Feuerwehr ein-
gesetzt werden könnte (z.B. Rettungsdienst). Die Entscheidung, ob eine solche 
gleichzeitige Mitgliedschaft zulässig ist, trifft der Bürgermeister im Einvernehmen 
mit dem Wehrleiter, der ja für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr verantwort-
lich ist. 

Das Ausscheiden aus der Feuerwehr: 

Hier gibt es drei Möglichkeiten: 

1. Der Feuerwehrangehörige erreicht die Altersgrenze:  

Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst endet regelmäßig mit Vollendung des 60. 
Lebensjahres. Im Ausnahmefall kann die Gemeinde auch Feuerwehrdienst bis zur 
Vollendung des 63. Lebensjahres zulassen 
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2. Der Feuerwehrangehörige möchte auf eigenen Wunsch aus dem Feuerwehr-
dienst ausscheiden:  

Im diesem Fall wendet sich der Feuerwehrangehörige an seinen Wehrführer und 
beantragt bei ihm die Entlassung aus dem Feuerwehrdienst. Der Wehrführer wird 
prüfen, ob durch eine Entlassung die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr gefährdet 
ist. Ist dies nicht zu befürchten, wird der Wehrführer dem Bürgermeister vor-
schlagen, den Feuerwehrangehörigen vom Feuerwehrdienst zu entpflichten. Erst 
mit der Entpflichtung durch den Bürgermeister endet die Mitgliedschaft in der 
Feuerwehr und damit die oben beschriebenen Verpflichtungen. Es ist also nicht 
möglich, durch einfache Erklärung (wie z.B. bei einem Verein) aus der Feuerwehr 
auszuscheiden 

3. Der Feuerwehrangehörige wird gegen seinen Willen aus dem Feuerwehrdienst 
entlassen: 

Der dritten Fall regelt eine Entpflichtung gegen den Willen des Betroffenen. Dies 
kann aus wichtigem Grund geschehen. Wichtige Gründe können z.B. sein: 
• Mangelnde Teilnahme an Übungen. 
• Eine Straftat im Zusammenhang mit dem Feuerwehrdienst. 
• Untergrabung von Maßnahmen der Wehrleitung. 
• Vorgesetzte oder Kameraden fortlaufend in unqualifizierter Weise und ehren-

rühriger Art angreifen oder beleidigen. 
• Ignorieren von Anweisungen, Boykotieren der notwendigen Gerätepflege, 

permanentes Unruhestiften und die Aufwiegelung anderer. 
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Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und 
den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz 
- LBKG -) 
 
§ 10 LBKG Angehörige der Gemeindefeuerwehren 
Die Feuerwehrangehörigen sind hauptamtlich oder ehrenamtlich tätig. Sie sollen nicht gleich-
zeitig aktives Mitglied anderer Organisationen oder Einrichtungen sein, die neben der Feuer-
wehr eingesetzt werden können. 
 
§ 12 LBKG  Aufnahme, Heranziehung, Verpflichtung und Entpflichtung der ehren-
amtlichen Feuerwehrangehörigen 
(1) In den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst sind nur Personen aufzunehmen, die das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst endet mit dem vollende-
ten 60. Lebensjahr. Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nach § 3 erforderlich 
ist, kann der Aufgabenträger im Ausnahmefall und auf Antrag des ehrenamtlichen Feuerweh-
rangehörigen die Ausübung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes bis zur Vollendung des 63. 
Lebensjahres zulassen; die erforderliche geistige und körperliche Einsatzfähigkeit ist in diesem 
Fall durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. 
 
(2) .... 
 
(3) Die Aufnahme und die Heranziehung erfolgen auf Vorschlag des Wehrleiters, bei Feuer-
wehreinheiten in Ortsgemeinden auf Vorschlag des Wehrführers im Benehmen mit dem Orts-
bürgermeister durch den Bürgermeister. Der Bürgermeister verpflichtet die Feuerwehrangehö-
rigen durch Handschlag zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben. 
 
(4) Die für den Feuerwehrdienst erforderliche geistige und körperliche Einsatzfähigkeit ist 
durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen dürfen 
nur Einsatzdienst leisten, wenn sie hierzu geistig und körperlich in der Lage sind. 
 
(5) Der Bürgermeister kann die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen aus wichtigem Grund 
nach Anhörung des Wehrleiters, in Ortsgemeinden auch des Ortsbürgermeisters und des 
Wehrführers, entpflichten; mit der Entpflichtung endet die Zugehörigkeit zur Feuerwehr. 
 
§ 14 LBKG Leitung der Gemeindefeuerwehr 
(1) Die Feuerwehr untersteht als gemeindliche Einrichtung dem Bürgermeister. ... 
 
§ 13 LBKG Rechtsstellung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 
(1) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen nehmen ein öffentliches Ehrenamt für die Ge-
meinde wahr. Sie haben an angeordneten oder genehmigten Einsätzen, Übungen, Lehrgängen 
und sonstigen Veranstaltungen der Feuerwehr teilzunehmen und den dort ergangenen Wei-
sungen nachzukommen. Die §§ 20 und 21 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 
31. Januar 1994 (GVBl. S. 153, BS 2020-1) in der jeweils geltenden Fassung gelten entspre-
chend; für Feuerwehrangehörige, die zu Ehrenbeamten ernannt werden, gelten an Stelle der 
§§ 20 und 21 GemO die Vorschriften des Beamtenrechts. 
(2) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen dürfen durch ihren Dienst in der Feuerwehr 
keine unzumutbaren Nachteile, insbesondere keine Nachteile im Arbeits- oder Dienstverhält-
nis, erleiden; § 18a Abs. 2 GemO gilt entsprechend. Während der Dauer der Teilnahme an 
Einsätzen, Übungen, Lehrgängen oder sonstigen Veranstaltungen der Feuerwehr auf Anforde-
rung der Gemeinde, bei Einsätzen auch während der zur Wiederherstellung der Arbeitsfähig-
keit notwendigen Zeit, entfällt für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen die Pflicht zur 
Arbeitsleistung. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, für diesen Zeitraum Arbeitsentgelte ein-
schließlich aller Nebenleistungen, Zulagen und Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und 
zur Bundesagentur für Arbeit sowie aller freiwilligen Arbeitgeberleistungen fortzugewähren, 
die ohne die Ausfallzeiten üblicherweise erzielt worden wären. Privaten Arbeitgebern werden 
die Beträge auf Antrag durch die Gemeinde ersetzt; öffentliche Arbeitgeber haben keinen Er-
stattungsanspruch. Satz 4 gilt entsprechend für Leistungen nach dem 
Entgeltfortzahlungsgesetz vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014 - 1065 -) in der jeweils gelten-
den Fassung, wenn die Arbeitsunfähigkeit auf den Dienst in der Feuerwehr zurückzuführen ist. 
(3) Wird ein ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger für die Dauer eines Arbeitstages von der 
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Arbeit freigestellt, wird bei feststehender Arbeitszeit die auf diesen Arbeitstag entfallende Ar-
beitszeit, bei gleitender Arbeitszeit die für den jeweiligen Arbeitstag geltende Kernarbeitszeit 
angerechnet. Abweichend von Satz 1 ist bei gleitender Arbeitszeit die auf diesen Tag entfal-
lende durchschnittliche Arbeitszeit anzurechnen, wenn der ehrenamtliche Feuerwehrangehöri-
ge den Zeitpunkt für die Ausübung des Ehrenamts nicht selbst bestimmen kann. Beträgt die 
Dauer der notwendigen Abwesenheit keinen ganzen Arbeitstag, gilt Satz 2 entsprechend, 
wenn die Dauer der durch den Feuerwehrdienst verursachten Abwesenheit mehr als zwei 
Stunden beträgt und die Arbeitsaufnahme anschließend nicht mehr zumutbar ist; Entspre-
chendes gilt, wenn die Arbeit wegen der Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Lehrgängen oder 
sonstigen Veranstaltungen der Feuerwehr auf Anforderung der Gemeinde, bei Einsätzen auch 
wegen der zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit notwendigen Zeit, verspätet aufge-
nommen wird. 
(4) .... 
(5) Die Teilnahme an Übungen, Lehrgängen oder sonstigen Veranstaltungen der Feuerwehr, 
die auf Anforderung der Gemeinde während der Arbeitszeit erfolgen soll, hat der ehrenamtli-
che Feuerwehrangehörige dem Arbeitgeber oder Dienstherrn unverzüglich mitzuteilen. Übun-
gen und sonstige Veranstaltungen der Feuerwehr sollen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten 
durchgeführt werden. 
(6) Ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die nicht in einem Dienst oder Arbeitsverhältnis 
stehen, wird der Verdienstausfall auf Antrag in Form eines pauschalierten Stundenbetrags 
ersetzt. 
(7) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen haben Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen 
baren Auslagen. Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, die ständig zu besonderen Dienstlei-
stungen herangezogen werden, haben an Stelle eines Auslagenersatzes nach Satz 1 Anspruch 
auf angemessene Aufwandsentschädigung. Satz 2 gilt für die Heranziehung zu Einsätzen, bei 
denen auf Grund des § 36 Kostenersatz geleistet worden ist, und für die Heranziehung zu 
Sicherheitswachen auf Grund des § 33 oder anderer Vorschriften entsprechend; für die He-
ranziehung zu anderen Einsätzen kann die Gemeinde eine Aufwandsentschädigung gewähren. 
Das Nähere, insbesondere die Voraussetzungen und die Höhe der Aufwandsentschädigung, 
bestimmt die Hauptsatzung. 
(8) Den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen wird Dienstkleidung unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellt. Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sind von der Gemeinde über die 
gesetzliche Unfallversicherung hinaus zusätzlich gegen Dienstunfälle zu versichern; diese Ver-
sicherung muss sich auch auf Feuerwehrangehörige erstrecken, die nicht Arbeitnehmer sind. 
Für den Ersatz von Sachschäden und für die Haftung bei schuldhafter Verletzung der Dienst-
pflichten finden die Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes über Ehrenbeamte entspre-
chende Anwendung. 
 (9) ..... 
 
§ 37 LBKG Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  

1.  als ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger oder Helfer des Katastrophenschutzes an ange-
ordneten oder genehmigten Einsätzen, Übungen, Lehrgängen oder sonstigen Ausbildungs-
veranstaltungen nicht teilnimmt oder den dort ergangenen Weisungen nicht nachkommt, 

2.  .... 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den Fällen 
des Absatzes 1 Nr. 1 bis zu zweihundertfünfzig Euro, geahndet werden. 
 

Feuerwehrverordnung (FwVO) 
 
§ 9 FwVO Allgemeines, Ausbildungsinhalte 
(1) Die Ausbildung besteht aus 

1.  dem Feuerwehr-Grundausbildungslehrgang, 

2.  der fachspezifischen Ausbildung, 

3.  der Ausbildung im Rahmen der Einheit, 

4.  der Ausbildung für Sonderfunktionen, 

5.  der Ausbildung für Führungskräfte. 
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(2) Art und Umfang der Ausbildung richten sich nach den Aufgaben der Facheinheit, in der der 
Feuerwehrangehörige tätig ist, und nach der Funktion, die er wahrnimmt. Jeder Feuerwehran-
gehörige soll unabhängig von dem Feuerwehr-Grundausbildungslehrgang, der Ausbildung für 
Sonderfunktionen und Führungskräfte und sonstigen lehrgangsmäßigen Ausbildungen im Jahr 
mindestens 40 Stunden Ausbildungsdienst leisten. 
(3) Die Ausbildung ist insbesondere auszurichten auf 

1.  die Rettung von Menschen, 

2.  die Rettung von Tieren, 

3.  die Bekämpfung von Bränden, 

4.  die Leistung technischer Hilfen, 

5.  die Bekämpfung von Umweltgefahren, 

6.  die Mitwirkung im vorbeugenden Gefahrenschutz. 

 

Gemeindeordnung (GemO) 
 
§ 20 GemO Schweigepflicht 
Bürger und Einwohner, die zu einem Ehrenamt oder zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit berufen 
werden, sind zur Verschwiegenheit über solche Angelegenheiten verpflichtet, die dem Daten-
schutz unterliegen oder deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist. Dies gilt auch dann, wenn sie aus einem 
Ehrenamt ausgeschieden oder nicht mehr ehrenamtlich tätig sind. Die Schweigepflicht gilt 
nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen, Meinungsäußerungen der Sitzungsteilnehmer und Stimmabgabe einzelner Personen 
in nichtöffentlicher Sitzung sind stets geheim zu halten. Bestimmungen über die Befreiung 
von der Schweigepflicht bleiben unberührt.  
 
§ 21 GemO Treuepflicht 
(1) Bürger, die ein Ehrenamt ausüben, haben eine besondere Treuepflicht gegenüber der Ge-
meinde. Sie dürfen Ansprüche oder Interessen Dritter gegen die Gemeinde nicht vertreten, es 
sei denn, dass sie als gesetzliche Vertreter handeln.  
(2) Absatz 1 gilt auch für ehrenamtlich tätige Einwohner, wenn die Vertretung der Ansprüche 
oder Interessen Dritter mit den Aufgaben ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Zusammenhang 
steht; ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet der Bürgermeister.  
 

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 
 
§ 35 StVO Sonderrechte 
(1) Von den Vorschriften dieser Verordnung sind die Bundeswehr, die Bundespolizei, die Feu-
erwehr, der Katastrophenschutz, die Polizei und der Zolldienst befreit, soweit das zur Erfül-
lung hoheitlicher Aufgaben dringend geboten ist. 
 

Strafgesetzbuch (StGB) 
 
§ 201 StGB Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt  

1.  das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder 

2.  eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt  

1.  das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen 
mit einem Abhörgerät abhört oder 

2.  das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehörte nichtöffent-
lich gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach 
öffentlich mitteilt. 

Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung geeignet ist, berech-
tigte Interessen eines anderen zu beeinträchtigen. Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die öffent-
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liche Mitteilung zur Wahrnehmung überragender öffentlicher Interessen gemacht wird. 
 (3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger 
oder als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes 
verletzt (Absätze 1 und 2). 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
(5) Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, können 
eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden. 
 
§ 203 StGB Verletzung von Privatgeheimnissen 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  

1.  Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für 
die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte 
Ausbildung erfordert, 

2.  Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 

3.  Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfah-
ren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten 
oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirt-
schaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft, 

4.  Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer 
Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öf-
fentlichen Rechts anerkannt ist, 

4a.  Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes , 

5.  staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 

6.  Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversiche-
rung oder einer privatärztlichen Verrechnungsstelle  

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönli-
chen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, of-
fenbart, das ihm als  

1.  Amtsträger, 

2.  für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

3.  Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 

4.  Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Untersu-
chungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Ge-
setzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates, 

5.  öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Oblie-
genheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist oder 

6.  Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchfüh-
rung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflich-
tet worden ist, 

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 
stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die 
für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzu-
wenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung bekannt gegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 
(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer Rechts-
anwaltskammer gleich. Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig täti-
gen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. 
Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nachdem Tod des zur Wahrung des 
Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus 
dessen Nachlass erlangt hat. 
 (4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach 
dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 
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(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu berei-
chern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder Geldstrafe. 
 
 
§ 331 StGB Vorteilsannahme 
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die 
Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder 
annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenlei-
stung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung 
vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 
(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten 
Vorteil sich versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer 
Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr 
Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt. 
 
332 StGB Bestechlichkeit 
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen 
Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder 
annimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch 
seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar. 
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenlei-
stung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung 
vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt 
hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 
In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 
(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich ver-
sprechen lässt oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er 
sich dem anderen gegenüber bereit gezeigt hat,  

1.  bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder, 

2.  soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch 
den Vorteil beeinflussen zu lassen. 

§ 353b StGB Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhal-
tungspflicht 
(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als  

1.  Amtsträger, 

2.  für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 

3.  Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige 
öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige öffentliche Interessen gefährdet, so 
wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine 
Nachricht, zu deren Geheimhaltung er  

1.  auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes 
oder eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder 

2.  von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der 
Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet worden ist, 

an einen anderen gelangen lässt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch wichtige öffentli-
che Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) ....  
 


